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Nebeneinanderstellung des seitherigen Satzungstextes(Spalte links)und die 

neue Satzung 2016 (Spalte rechts) 

Änderungen sind in rot kenntlich gemacht. 

 

 

Satzung des Vereins „Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V.“ 

 



1 
 
§ 1  Name und Sitz 

(1) Der Verein trägt den Namen „Treff-

punkt Jugendarbeit in Nottuln e.V“. 

(2)  Er hat seinen Sitz in Nottuln. 

 

§ 2  Zweck und Aufgabe 

(1) Zweck des Vereins ist es, jungen 
Menschen gemäß dem Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz (KJHG) die zur Förde-

rung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfü-

gung zu stellen. 

Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen 

mitbestimmt und mitgestaltet werden, 

sie zur Selbstbestimmung befähigen 
und zu gesellschaftlicher Mitverantwor-

tung und zu sozialem Engagement an-

regen und hinführen. Die Tätigkeit des 
Vereins ist überkonfessionell und an 

parteipolitische Interessen nicht gebun-

den. Jetzt unter 2! 

Dieses Ziel verfolgt der Verein in der 
Gemeinde Nottuln mit ihren Ortsteilen. 

Entsprechende Angebote werden in 

Nottuln, Appelhülsen, Schapdetten und 
Darup bereitgestellt und unterhalten. 
Jetzt unter (3)! 

Der Satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch den Betrieb einer o-
der mehrerer Einrichtungen der offenen 

Jugendarbeit. Jetzt unter (4)! 

 

(2) Mitgliedsbeiträge werden nicht erho-

ben. 

 

§ 1  Name und Sitz 

(1) Der Verein trägt den Namen „Treff-

punkt Jugendarbeit in Nottuln e.V“. 

(2)  Er hat seinen Sitz in Nottuln. 

 

§ 2  Zweck und Aufgabe 

 (1)  Zweck des Vereins ist es, jungen 
Menschen gemäß dem Sozialgesetz-

buch VIII (SGB VIII) - Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (KJHG) die zur 
Förderung ihrer Entwicklung erfor-

derlichen Angebote der Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit zur Verfü-

gung zu stellen. 

(2) Diese Angebote sollen an den Inter-

essen junger Menschen anknüpfen 

und von ihnen mitbestimmt und mit-
gestaltet werden, sie zur Selbstbe-

stimmung befähigen und zu gesell-

schaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und 

hinführen. Die Tätigkeit des Vereins 

ist überkonfessionell und an partei-
politische Interessen nicht gebun-

den. 

(3) Dieses Ziel verfolgt der Verein in der 

Gemeinde Nottuln mit ihren Ortstei-
len. Entsprechende Angebote werden 

in Nottuln, Appelhülsen, Schapdetten 

und Darup bereitgestellt und unter-

halten. 

(4) Der Satzungszweck wird insbesonde-

re verwirklicht durch den Betrieb ei-

ner oder mehrerer Einrichtungen der 

offenen Jugendarbeit. 

 



 
 
 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abga-

benordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-

folgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Interessen. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für sat-

zungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 

 

(4) Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf-

lösung des Vereins stehen den Mit-
gliedern keine aus der Mitgliedschaft 

herrührenden Ansprüche gegen den 

Verein zu. 

(5) Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Körper-

schaft fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergünstigungen 

begünstigt werden. 

(6) Die Aufwendung für den Vereins-

zweck werden, soweit nicht andere 

Mittel in Betracht kommen, von der 

Gemeinde Nottuln erbracht. 

 Mitgliedsbeiträge werden nicht er-

bracht. 

(7) Gewinne dürfen nur für satzungsmä-

ßige Zwecke verwandt werden. 

(8) Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an 

die Gemeinde Nottuln, die es aus-
schließlich und unmittelbar für ge-

meinnützige Zwecke im Sinne dieser 

Satzung zu verwenden hat. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abga-

benordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-

folgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Interessen. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für sat-

zungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Ver-

eins. 

(4) Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf-

lösung des Vereins stehen den Mit-
gliedern keine aus der Mitgliedschaft 

herrührenden Ansprüche gegen den 

Verein zu. 

(5) Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergünstigungen be-

günstigt werden. 

(6) Die Aufwendung für den Vereins-

zweck werden, soweit nicht andere 

Mittel in Betracht kommen, von der 

Gemeinde Nottuln erbracht. 

 Mitgliedsbeiträge werden nicht er-

bracht. 

(7) Gewinne dürfen nur für satzungsmä-

ßige Zwecke verwandt werden. 

(8) Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an 

die Gemeinde Nottuln, die es aus-
schließlich und unmittelbar für ge-

meinnützige Zwecke im Sinne dieser 

Satzung zu verwenden hat. 

 

 



 
 
 
 

§ 4  Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede ju-
ristische Person werden, die die Ziele des 
Vereins unterstützt. 
 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in 
den Verein entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. 
Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantra-
ges kann innerhalb einer Frist von 14 Ta-
gen Nach Mitteilung der Ablehnung an den 
Antragsteller die Mitgliederversammlung  
angerufen werden. 
 
(3) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur 
zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Mit-
gliederversammlung unter Einhaltung ei-
ner Frist von 14 Tagen. 
 
(4) Vereinsmitglieder zum Zeitpunkt 
der Vereinsgründung sind: 

• die Gemeinde Nottuln 
• die Evangelische Friedens-

Kirchengemeinde in Appelhülsen, 
Darup, Nottuln und Schapdetten-
Nottuln 

• die Katholische Kirchengemeinde 
St. Martinus Nottuln 

• die Katholische Kirchengemeinde 
St. Mariä Himmelfahrt Appelhülsen 

• die Katholische Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schapdetten 

• die Katholische Kirchengemeinde 
St. Fabian u. Sebastian Darup 

• der Verein Jugendtreff „Alte Dru-
ckerei e.V.“ 

Neu §§4;5;6 und 7 

 

 

 

 

 

§ 4  Mitgliedschaft 

(1) Es gibt drei Formen der Mitglied-

schaft: 

• Ständige Mitglieder, 

• ordentliche Mitglieder, 

• fördernde Mitglieder. 

  



 
 
 
 

 
 

§ 5 Geschäftsjahr 
 
(1) Geschäftsjahr des Vereins ist das Ka-
lenderjahr. 
Neu : §8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Organe 

(1) Organe des Vereins sind die Mitglie-

derversammlung und der Vorstand. 

Neu: §10 

§ 5  Ständige Mitglieder 

(1) Ständige Mitglieder sind: 

• Die Evangelische Friedens-

Kirchengemeinde Nottuln, 

• die Gemeinde Nottuln, 

• die Katholische Pfarrgemeinde 

St. Martin Nottuln, 

• der Verein Alte Druckerei e.V. 

(2) Die Mitgliedschaft der ständigen Mit-

glieder endet 

• bei Auflösung des Vereins ohne 

Rechtsnachfolge, 

• bei schriftlicher Erklärung des 
Austrittes gegenüber dem Vor-

stand. Dieses ist möglich zum 

Ende eines Kalenderjahres mit 

einer Frist von einem Jahr. 

§ 6  Ordentliche Mitglieder 

(1) Ordentliches Mitglied des Vereins 

kann jede juristische Person werden, 

die die Ziele des Vereins unterstützt. 

(2) Die ordentliche Mitgliedschaft wird 

beim Vorstand schriftlich beantragt. 

(3) Über den Antrag entscheidet der 

Vorstand. 

(4) Gegen die Ablehnung des Aufnah-
meantrages kann innerhalb einer 

Frist von 30 Tagen nach Mitteilung 

der Ablehnung an den Antragsteller 
die Mitgliederversammlung angeru-

fen werden. 

(5) Die ordentlichen Mitglieder entsen-

den in die Mitgliederversammlung 
jeweils eine/-n Vertreter/-in mit 

Stimmrecht. 

(6) Der Austritt eines ordentlichen Mit-

gliedes ist nur zum Jahresende mög-
lich. Er erfolgt durch schriftliche Er-

klärung gegenüber dem Vorstand 

unter Einhaltung einer Frist von 

sechs Monaten. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ein Ausschluss eines ordentlichen 

Mitgliedes kann erfolgen, wenn das 

Mitglied grobe Verstöße gegen die 
Satzung oder die Ordnungen schuld-

haft begeht oder in grober Weise den 

Interessen des Vereins oder seiner 

Ziele zuwiderhandelt. 

(8) Über den Ausschluss entscheidet die 

Mitgliederversammlung auf Antrag. 

Zur Antragsstellung ist jedes ständi-
ge oder jedes ordentliche Mitglied 

berechtigt. 

(9) Der Beschluss ist dem Mitglied durch 
den Vorstand schriftlich mit Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Der Aus-

schließungsbeschluss wird mit der 

Bekanntgabe wirksam.



 
 
 
 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist obers-
tes Organ des Vereins. Ihr obliegen 
insbesondere: 

 - die Aufnahme neuer Mitglieder 

die Wahl der Vorstandsmitglieder, mit 
Ausnahme der geborenen Vor-
standsmitglieder. 

die Wahl des 1. Vorsitzenden, seines Stell-
vertreters und des Kassierers 

 - die Beauftragung zweier Prüfer des 
Rechnungswesens 

 - die Genehmigung der Jahresrechnung  

 - die Entlastung des Vorstandes. 

 Sie hat jederzeit das Recht, dem Vorstand 
übertragene Aufgaben an sich zu 
ziehen. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet einmal jährlich statt Eine au-

ßerordentliche Mitgliederversamm-

lung kann nach Bedarf einberufen 
werden. Sie muss innerhalb eines 

Monats einberufen werden, wenn ein 

Drittel der Mitgliederlieder schriftlich 
unter Angabe. Einer Tagesordnung 

es wünscht .Die Mitglieder werden in 

der Mitgliederversammlung durch ih-
re gesetzliche oder bevollmächtigten 

Vertreter (Stimmrechtübertragung) 

vertreten. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird durch 
den 1. Vorsitzenden oder seinen Ver-

treter schriftlich unter Angabe der 

Tagesordnung mit einer Frist von 8 
Tagen nach Postaufgabe einberufen. 

In dringenden Fällen kann die Einla-

dungsfrist um 5 Tage verkürzt wer-

den. 

 

 

 

§ 7  Fördernde Mitglieder 

(1) Förderndes Mitglied des Vereins kann 

jede natürliche und jede juristische 
Person werden, die die Ziele des 

Vereins unterstützt. 

(2) Die fördernde Mitgliedschaft wird 

beim Vorstand schriftlich erklärt. 

(3) Sind natürliche Personen fördernde 
Mitglieder, so können sie an den Mit-

gliederversammlungen mit beraten-

der Stimme teilnehmen. Juristische 
Personen können eine natürliche 

Person als Vertreter/-in mit beraten-

der Stimme in die Mitgliederver-

sammlung entsenden. 

(4) Der Austritt eines fördernden Mit-

gliedes ist jederzeit ohne Einhaltung 

einer Frist möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand. 



 
 
 
 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt, 

sofern in dieser Satzung oder durch 

Gesetz nichtetwas anders bestimmt 
ist, mit einfacher Mehrheit, wobei 

mindestens die Hälfte der Mitglieder 

anwesend sein muss. Jedes Mitglied 
hat in der Mitgliederversammlung ei-

ne Stimme. Ist trotz ordnungsgemä-

ßer Einberufung nicht mindestens die 
Hälfte der Mitglieder erschienen, 

kann fristgerecht eine neue Ver-

sammlung mit gleicher Tagesord-
nung einberufen werden, die in je-

dem Fall beschlussfähig ist. Für eine 

Entscheidung, die eine Mehrheit von 
2/3 der Vereinsmitglieder oder der 

Anwesenden Mitglieder erfordert, ist 

eine erneute fristgerechte schriftliche 

Ladung erforderlich. 

(5) Über die Mitgliederversammlung wird 

eine Niederschrift gefertigt, in der 

die Feststellung über die ordnungs-
gemäße Einberufung der Mitglieder-

versammlung, die Namen der anwe-

senden Mitglieder und die gefassten 
Beschlüsse niederzulegen sind. Die 

Niederschrift muss vom Schriftführer 

und vom Vorsitzenden unterschrie-

ben werden. 

(6) Zur Teilnahme an den Sitzungen soll 

die Mitgliederversammlung Vertreter 

der Jugendlichen beraten zulassen. 

Neu: § 11 

 

 



 
 
 
 

§ 8  Vorstand     

(1) Der Verein hat einen Vorstand, der 

sich wie folgt zusammensetzt: 

• drei gesetzliche Vorstandsmit-

glieder im Sinne des § 26 BGB 

(geschäftsführender Vorstand) 

• und eine durch die Mitglieder-

versammlung festzusetzende 

Zahl von Beisitzern. 

 Vorstandsmitglieder können auch 

Nichtmitglieder sein. 

 Geborene Mitglieder des Vorstandes 

sind die jeweils von den Grün-

dungsmitgliedern benannten Perso-

nen.  

 Die heutige katholische Kirchenge-

meinde St. Martin Nottuln benennt 

zwei Personen. Die evangelische 
Friedens-Kirchengemeinde und der 

Förderverein Alte Druckerei entsen-

den jeweils eine Person. Die Ge-
meinde Nottuln bestimmt zwei Per-

sonen als Mitglieder des Vorstandes. 

 Die nicht-geborenen Vorstandsmit-

glieder werden durch die Mitglieder-
versammlung für die Dauer von 2 

Jahren gewählt. 

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 

besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und dem Kas-

sierer. 

(3) Die drei gesetzlichen Vorstandsmit-

glieder werden auf die Dauer von 2 

Jahren gewählt. 

 Jedes Vorstandsmitglied bleibt bis 

zur satzungsmäßigen Bestellung des 

nächsten Vorstandes im Amt. 

(4) Je zwei Vorstandsmitglieder des Vor-
standes im Sinne des § 26 BGB ver-

treten den Verein jeweils gemeinsam 

gerichtlich und außergerichtlich

§ 8  Geschäftsjahr 

(1) Geschäftsjahr des Vereins ist das 

Kalenderjahr. 



 
 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse 

mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. 

 Er ist an die Vorschrift über Ladungs-

form und –frist sowie Mitteilung der 

Tagesordnung nicht gebunden. 

(7) Die Vereins- und Organämter werden 
grundsätzlich ehrenamtlich ausge-

führt, soweit nicht diese Satzung et-

was anderes bestimmt. 

(8) Die Niederschrift über Vorstandsbe-
schlüsse ist allen Vorstandsmitglie-

dern unverzüglich mitzuteilen. 

(9) Wird dem Vorstand oder einem ein-

zelnen Vorstandsmitglied das Miss-
trauen durch die Mitgliederversamm-

lung mit einer Mehrheit von 2/3 der 

Vereinsmitglieder ausgesprochen, so 

muss der Rücktritt erfolgen. 

Neu: § 12

 

 

 



 
 

§ 9 Satzungsänderung   

 

(1) Ein Beschluss, der die Änderung 
dieser Satzung oder die Aufhebung 
oder Auflösung des Vereins zum 

Gegenstand hat, bedarf einer ¾ 

Mehrheit der Vereinsmitglieder. 

Neu: § 14 

 

 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung ist zuletzt durch die Mit-
gliederversammlung vom 26.04.2010 ge-

ändert worden. 

Neu: § 15 

 

§ 9  Mitgliedsbeiträge 

(1) Von ständigen Mitgliedern werden 

keine Mitgliedsbeiträge erhoben. 

(2) Von ordentlichen Mitgliedern können 
auf Beschluss der Mitgliederver-

sammlung Mitgliedsbeiträge erhoben 

werden. 

(3) Fördernde Mitglieder zahlen Mit-
gliedsbeiträge nach eigener Ein-

schätzung.  

 

§ 10  Organe 

(1) Organe des Vereins sind: 

• Die Mitgliederversammlung 

• der Vorstand 

• der geschäftsführende Vorstand 

 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist 

oberstes Organ des Vereins. Ihr ob-

liegt besonders: 

• Die Wahl des/der 1. Vorsitzenden, 

seines/seiner Stellvertreters/-in, 

der/des Schriftführers/ 
-in und des/der Kassierers/ 

Kassiererin, 

• die Wahl der weiteren Vorstands-

mitglieder, mit Ausnahme der von 
den ständigen Mitgliedern entsand-

ten Vorstandsmitglieder, 

• die Wahl zweier Rechnungsprüfer, 

• die Entgegennahme der Jahresbe-

richte, 

• die Genehmigung der Jahresrech-

nung 

• die Entlastung des Vorstandes, 

• ggfs. die Beschlussfassung über die 

Erhebung von Mitgliedsbei- 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trägen von ordentlichen Mitgliedern, 

• die Aufnahme neuer Mitglieder 

wenn deren Antrag auf Mit-
gliedshaft vom Vorstand abge-

lehnt wurde, 

• ggfs. die Beschlussfassung über 
Satzungsänderungen,  

• ggfs. die Beschlussfassung über 

eine Auflösung des Vereins. 
(2) Sie hat jederzeit das Recht, dem 

Vorstand übertragene Aufgaben an 

sich zu ziehen. 
(3) Die ordentliche Mitgliederversamm-

lung findet einmal jährlich statt. Ei-

ne außerordentliche Mitgliederver-
sammlung kann nach Bedarf einbe-

rufen werden. Sie muss innerhalb 

eines Monats einberufen werden, 
wenn ein Drittel der Mitgliederlieder 

schriftlich unter Angabe einer Ta-

gesordnung es wünscht. 
(4) Die Mitgliederversammlung wird 

von dem/der Ersten Vorsitzenden 

oder von dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet. 

(5) Die ständigen und die ordentlichen 
Mitglieder werden in der Mitglieder-
versammlung durch ihre gesetzli-

chen oder bevollmächtigten Vertre-

ter/-innen vertreten. 
(6) Die Mitgliederversammlung wird 

durch den/die Erste/-n Vorsitzen-

de/-n oder seine/-n bzw. ihre/-n 
Vertreter/-in schriftlich unter Anga-

be der Tagesordnung mit einer 

Frist von 14 Tagen einberufen. In 
dringenden Fällen kann die Einla-

dungsfrist verkürzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(7) Die Mitgliederversammlung be-

schließt, sofern in dieser Satzung  
oder durch Gesetz nicht etwas an-

ders bestimmt ist, mit einfacher 

Mehrheit, wobei mindestens die Hälf-
te der Mitglieder vertreten sein 

muss. 

(8) Ist trotz ordnungsgemäßer Einberu-

fung nicht mindestens die Hälfte der 
Mitglieder vertreten, kann fristge-

recht eine neue Versammlung mit 

gleicher Tagesordnung einberufen 
werden, die in jedem Fall beschluss-

fähig ist. 

(9) Jedes Mitglied hat in der Mitglieder-

versammlung eine Stimme.  

(10) Fördernde Mitglieder haben in der 
Mitgliederversammlung kein Stimm-

recht, können aber beratend teil-

nehmen. 

(11) Beschlüsse werden, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes bestimmt ist, 

mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleich gelten Anträge als 

abgelehnt. 

(13) Zur Teilnahme an einer Mitglieder-

versammlung können Gäste, insbe-

sondere Jugendliche, zugelassen 

werden. 

(14) Über die Mitgliederversammlung ist 

eine Niederschrift zu fertigen, die 

von dem/der Sitzungsleiter/-in und 
dem/der Schriftführer/-in zu unter-

schreiben ist. 



 
 
§ 12  Vorstand 

(1)Der Verein hat einen Vorstand, der sich 

wie folgt zusammensetzt: 

• vier gesetzliche Vorstandsmitglie-
der im Sinne des § 26 BGB (ge-

schäftsführender Vorstand) 

• und eine durch die Mitgliederver-
sammlung festzusetzende Zahl von 

Beisitzern. Vorstandsmitglieder 

können auch Nichtmitglieder sein. 
•   Geborene Mitglieder des Vorstan-

des sind die jeweils von den Grün-

dungsmitgliedern benannten Per-

sonen.  

• Die heutige katholische Kirchenge-
meinde St. Martin Nottuln benennt 
zwei Personen. Die evangelische 
Friedens-Kirchengemeinde und der 
Förderverein Alte Druckerei ent-
senden jeweils eine Person. Die 
Gemeinde Nottuln bestimmt zwei 
Personen als Mitglieder des Vor-
standes. 

•   Die nicht-geborenen Vorstandsmit-
glieder werden durch die Mitglie-
derversammlung für die Dauer von 

2 Jahren gewählt. 

(2) Die Vereins- und Organämter werden 

grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt, 
soweit   nicht diese Satzung etwas ande-

res bestimmt. 

(3) Die Niederschrift über Vorstandsbe-

schlüsse ist allen Vorstandsmitgliedern 

unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Wird dem Vorstand oder einem ein-

zelnen Vorstandsmitglied das Misstrauen 

durch die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 2/3 der Vereinsmitglieder 

ausgesprochen, so muss der Rücktritt er-

folgen 

(5) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden, 

dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem/der Schriftführer/-in und dem/der 

Kassierer/-in. 

(6) Die gesetzlichen Vorstandsmitglieder 

werden für die Dauer von 2 Jahren ge-

wählt



 
 

Jedes Vorstandmitglied bleibt bis zur sat-

zungsmäßigen Bestellung des nächsten Vor-

standes im Amt. 

(7) Eine Personalunion von Ämtern des 

geschäftsführenden Vorstandes ist 

ausschlossen. 

(8) Je zwei Vorstandsmitglieder des Vor-
standes im Sinne des § 26 BGB ver-

treten den Verein jeweils gemeinsam 

gerichtlich und außergerichtlich. 

(9) Dem Vorstand obliegen folgende 

Aufgaben: 

• Beratung und Beschluss des 

Haushaltsplanes. 

• Auswahl und Bestellung der pä-

dagogischen Leitung. 

• Beratung und Entscheidung aller 
den Verein betreffenden grund-

sätzlichen Fragen. 

(10) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse 

mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Bei Stimmengleich-

heit gilt ein Antrag bzw. eine Be-

schlussvorlage als abgelehnt. 

(11) Er ist an die Vorschrift über Ladungs-
form und –frist sowie Mitteilung der 

Tagesordnung nicht gebunden. 

 

§ 13  Geschäftsführender Vorstand 

(1) Dem geschäftsführenden Vorstand 

obliegen folgende Aufgaben: 

• Das Führen der laufenden Geschäfte, 
• Entscheidungen in Personalange-
legenheiten 

• Aufstellen des Haushaltsentwurfes. 
• Aufstellen der Jahresrechnung, 
• Ausführen der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung und des Vor-

standes. 

§ 14 Satzungsänderung  

(1) Ein Beschluss, der die Änderung die-

ser Satzung oder die Aufhebung oder 

Auflösung des Vereins zum Gegen-



 
 

stand hat, bedarf einer ¾-Mehrheit der 

Vereinsmitglieder. 

§ 15 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt auf Beschluss 
der Mitgliederversammlung vom ______ 
am ________ in Kraft. 

 

 

 

Zur Übersicht:  

Paragraphen, die der Satzung neu hinzu-

gefügt worden sind: 

• § 4 
• § 5 
• § 6 
• § 7 
• § 9 
• § 13 

 

 


